
Amtliche Bekanntmachung 

Gemäß § 29 Abs. 5 der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Erlensee 
vom 08.08.2002 wird nachstehend der wesentliche Inhalt der Niederschrift der Sitzung der 
Gemeindevertretung vom 03. November 2011 veröffentlicht: 
 

 

1a. Mitteilungen des Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
 
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung informiert die Mitglieder der 
Gemeindevertretung über die Einladungen zur Gedenkfeier anlässlich der 
Reichspogromnacht in der Evangelischen Kirche Langendiebach und zur 
Gedenkstunde am Volkstrauertag auf dem Friedhof Rückingen. 

 
1b. Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

Bürgermeister Stefan Erb informiert die Mitglieder der Gemeindevertretung über den 
Standartbericht zur Haushaltsausführung, die Aufstellung eines Beteiligungsberichtes 
gem. § 123a HGO und den zusammenfassenden Bericht des Präsidenten des 
Hessischen Rechnungshofes. 

 
2. Anfragen 
 
 Es lagen keine Anfragen vor. 
 
3. Unterstützung des Projektes „Breitband-DSL“ des Main-Kinzig-Kreises 

 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die Annahme dieses 
Tagesordnungspunktes. 

 
4. Straßenbenennung für die Straße im Baugebiet „Am Faulgraben“ 

 
Die Straße erhält die Bezeichnung „In den Gärten“. Dieser Tagesordnungspunkt wird 
von der Gemeindevertretung mit 27 Ja-Stimmen bei 0 Gegenstimmen und 0 
Stimmenthaltungen angenommen. 

 
5. Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der 

Kindertagesstätten der Gemeinde Erlensee  
 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die Verweisung in den Haupt- und 
Finanzausschuss.  

 



6. Beratung und Beschlussfassung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2012 sowie des 
Investitionsprogrammes für den Zeitraum 2011 bis 2015 und 
Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungsprogrammes für das 
Haushaltsjahr 2012     
 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die Verweisung in den Haupt- und 
Finanzausschuss. 
 

 
 
Erlensee, 04. November 2011 
 
 
Für den Gemeindevorstand 
gez. Stefan Erb 
Bürgermeister 


